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Postanschrift: 

Postfach 11 38, 14801 Bad Belzig 

 

Besucheranschrift: 

Potsdamer Straße 18 A, 14513 Teltow 

Ihr Kontakt beim Landkreis: 

Frau Dorn 

Telefon: 03328 318-541 

toeb@potsdam-mittelmark.de 

 

 

Datum: 09.12.2024 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Mail vom 11.11.2024 bittet die Plan-Faktur Ralf Rudolf & Dennis Grüters GbR um Stel-

lungnahme des Landkreises Potsdam-Mittelmark als Träger öffentlicher Belange zu dem Ent-

wurf des Bebauungsplanes „Nürnbergstraße – Im Sichenholz“ der Stadt Beelitz mit Stand der 

Unterlagen vom September 2024 sowie um Übersendung der Stellungnahme an die Stadt 

Beelitz. 

 

Folgende Fachdienste des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurden beteiligt und geben 

nachstehende Einwendungen aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung, 

Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können, Anre-

gungen aus der eigenen Zuständigkeit sowie allgemeine Hinweise. 

 

Diese Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entspricht 

keiner vollumfänglichen rechtsaufsichtlichen Prüfung. 

  

mailto:buero@plan-faktur.de
mailto:hirsch@beelitz.de
mailto:oeff-recht@potsdam-mittelmark.de
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• Fachdienst Umwelt 

 

Untere Wasserbehörde 

 

Dem Entwurf zum Bebauungsplan „Nürnbergstraße – Im Sichenholz“ wird seitens der unteren 

Wasserbehörde ohne weitere Anregungen oder Hinweise zugestimmt. 

 

 

Untere Abfallwirtschaftsbehörde 

 

Abfallrechtliche Belange stehen dem Bebauungsplan " Nürnbergstraße - Im Sichenholz“ ge-

genwärtig nicht entgegen. 

 

1. Einwendungen 

 

a) Einwendungen. 

   

Die UAWB hat keine fachlichen Einwendungen zum geplanten Vorhaben.  

 

b) Rechtsgrundlage: 

 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-

schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212). 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) 

 

Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimm-

ten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV) vom 18. April 2017 

(BGBl. I S. 896), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I S. 

700) 

 

Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) vom 6. Juni 1997 

(GVBl.I/97, [Nr. 05], S.40) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juni 2024 

(GVBl.I/24, [Nr. 24], S., ber. [Nr. 40]) 

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwin-

dung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen): 

 

Nicht erforderlich. 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

 

Keine Hinweise. 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

 

Keine Hinweise. 
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4.  Weitergehende Hinweise 

 

1. 

Abfälle, die im Rahmen von Baumaßnahmen anfallen, sind gemäß §§ 7 ff. des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes (KrWG) getrennt zu halten und einer stofflichen oder energetischen Verwer-

tung zuzuführen, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Auch anfal-

lender Bodenaushub, der nicht vor Ort wiederverwendet wird, ist Abfall im Sinne dieses Ge-

setzes und zu entsorgen. 

 

Anfallender Bodenaushub, der nicht vor Ort wiederverwendet wird, ist vor der Entsorgung auf 

Schadstoffe zu untersuchen Die Probenahme und Analytik hat nach den Vorgaben der Mittei-

lung 32 der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, PN 98 zu erfolgen. Diesbezüglich sind die An-

forderungen gemäß Abschnitt 3, Unterabschnitt 2 ErsatzbaustoffV einzuhalten. Hierfür dürfen 

ausschließlich akkreditierte Labore beauftragt werden. 

 

Die gesetzliche Pflicht zur Abfalltrennung entsprechend § 9 KrWG gebietet einen qualifizier-

ten und kontrollierten Umgang mit Abfällen. Eine Vermischung unterschiedlicher Abfallarten 

ist unzulässig. Baustellen sind daher so einzurichten, dass u. a. nicht verwendete Baustoffe, 

Bauschutt, Bodenaushub, Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz sowie Papier und Pappe getrennt 

erfasst werden. Zur Erfüllung der Getrennthaltungspflicht sind in ausreichendem Maße Sam-

melbehälter bereitzuhalten. 

 

Nicht verwertbare Abfälle sind gemäß § 15 KrWG gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Für 

die Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) sind ausschließlich dafür zugelassene und ge-

eignete Unternehmen heranzuziehen. Die Verantwortung obliegt dem Bauherrn. 

 

Entsorgungsbelege wie Rechnungen, Wiegescheine, Übernahmescheine, etc. sind aufzube-

wahren (Dokumentation) und bei der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde auf Verlangen einzu-

reichen. 

 

2. 

Im Zusammenhang mit einer ggf. notwendigen Entsorgung anfallender mineralischer Abfälle 

hat die Zuordnung der Abfälle zu einer Abfallart nach Abfallverzeichnisverordnung (AVV) ent-

sprechend des Erlasses zur Neufassung der "Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu 

den Abfallarten eines Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung" vom 1. März 

2023 (Amtsblatt für Brandenburg, 2023, Nr. 13, Seite 243) zu erfolgen. Der Mindestparame-

terumfang richtet sich dabei nach Anlage 5, Tabelle 1 des vorgenannten Erlasses. 

 

3. 

Bei einem geplanten Einsatz von mineralischen Bauersatzstoffen aus der Abfallwirtschaft (RC- 

Material) als Schottertrag-/ Frostschutzschicht sind die Anforderungen an den Einbau von mi-

neralischen Ersatzbaustoffen – Abschnitt 4 der Ersatzbaustoffverordnung zu erfüllen. 

 

Die zum Einsatz in ein technisches Bauwerk vorgesehenen RC-Materialien müssen die Anfor-

derungen nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 oder 2 der EBV einhalten und der Einbau der 
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mineralischen Ersatzbaustoffe hat nur in den für sie jeweils zulässigen Einbauweisen nach An-

lage 2 der EBV zu erfolgen. 

 

Lieferscheine des eingebauten Recyclingmaterials sind aufzubewahren (Dokumentation) und 

bei der UAWB auf Verlangen einzureichen. 

 

In diesem Zusammenhang sind die die Anzeige-(§ 22 ErsatzbaustoffV), Getrenntsamm-

lungs- (§ 24 ErsatzbaustoffV) und Dokumentationspflichten (§ 25 ErsatzbaustoffV) bei ei-

nem Einbau mineralischer Abfälle zu beachten. 

 

4. 

Bei Konkretisierung geplanter Bau-/Abbruchmaßnahmen ist die Untere Abfallwirtschaftsbe-

hörde erneut zu beteiligen. 

 

5. 

Bei der Planung sind die Hinweise des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers1 entspre-

chend dem beigefügten Informationsblatt zu beachten. 

 

 

Untere Bodenschutzbehörde 

 

I. Einwendungen 

 

keine 

 

II. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

 

keine 

 

III. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

 

keine 

 

IV. Weitergehende Hinweise 

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständig-

keit zu dem o.g. Plan: 

 

Die Begründung des Bebauungsplans „Nürnbergstraße - Im Sichenholz“ (Stand September 

2024) ist in Kap. 5.2.3 Schutzgut Boden missverständlich, möglicherweise irreführend: 

 

Im Absatz 1 Kap. 5.2.3 wird richterweise auf das Vorhandensein von „grundwasserbeeinfluss-

ten Mineralböden (Gleye)“; das sind hier überwiegend Humusgleye, hingewiesen. Darauf sind 

auch die Maßnahmen in der Planurkunde (M1) bezüglich des vorsorgenden Bodenschutzes 

abgestellt. 

 
1 Quelle: https://www.apm-niemegk.de/wp-content/uploads/2024/01/Informationsblatt-Freie-Fahrt-fuer-Muell-

fahrzeuge-01_2024-2.pdf 
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Der Absatz Retentions- und Verteilungsfunktion (Kap. 5.2.3) steht dazu im teilweisen Wider-

spruch. Es liegen zwar vermutlich keine stauwasserbeeinflussten Böden aber z. T. eben grund-

wasserbeeinflusste Böden vor (s. o.), wobei der Grundwasserstand ab 1 Meter Tiefe erwartet 

werden kann.  

 

Bitte korrigieren. Eine abflussmindernde Wirkung kann durch die Maßnahmen M1 (Planur-

kunde) verhindert werden. 

 

 

Untere Naturschutzbehörde 

 

A. Einwendungen 

 

Keine. 

 

B. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

 

Keine. 

 

C. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

 

Die Gemeinden überwachen gemäß § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen, die 

auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnah-

men zur Abhilfe zu ergreifen; Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von 

Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB und von Maßnahmen nach 

§ 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB. 

 

D. Weitergehende Hinweise 

 

1) Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 

Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz) sind gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Abwägung nach § 1 

Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt gemäß § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB 

durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach § 9 BauGB als Flächen oder Maßnah-

men zum Ausgleich. Gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, 

wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise 

wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder 

neu gestaltet ist. Eine Beeinträchtigung gilt dann als ersetzt, wenn und sobald die beeinträch-

tigten Funktionen des Naturhaushalts im betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise her-

gestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Bei der Festsetzung 

von Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 
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BNatSchG unter anderem die im Landschaftsrahmenplan oder Landschaftsplan dargestellten 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 

Unter folgenden Bedingungen können Maßnahmen des ökologischen Waldumbaus auf Kom-

pensationserfordernisse infolge beeinträchtigter Bodenfunktionen angerechnet werden: 

a) Es besteht keine gesetzliche oder sonstige rechtsverbindliche Verpflichtung zur forstli-

chen Maßnahmendurchführung. 

b) Die Maßnahme des ökologischen Waldumbaus dient der Umsetzung der Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege gemäß den Darstellungen der Landschaftsplanung. 

c) Die Maßnahmenfläche ist hinsichtlich seiner Bodenfunktionsausprägung in erheblichem 

Umfang aufwertungsfähig und aufwertungsbedürftig. 

d) In Schutzgebieten und geschützten Biotopen werden die Schutzvorschriften eingehalten. 

e) Die forstlichen Maßnahmen sind der Waldbaurichtlinie 2004 „Grüner Ordner“ der Landes-

forstverwaltung Brandenburg entlehnt. 

f) Mit der Maßnahme des ökologischen Waldumbaus wird auf Dauer ein Wald begründet, 

dessen Artenzusammensetzung der potenziell natürlichen Vegetation unter Berücksichti-

gung der aktuellen örtlichen Standortbedingungen entspricht. Gebietsfremde Arten wer-

den nicht eingebracht. 

g) Der Kompensationsfaktor beträgt mindestens 1:8 (Verhältnis zwischen vollversiegelten 

Böden allgemeiner Funktionsausprägung zur Maßnahmenfläche des ökologischen Wald-

umbaus). 

Der Dienstleistungsvertrag über die Erbringung von erforderlichen B-Plangebiets-externen 

Kompensationsmaßnahmen muss vor dem Satzungsbeschluss über den B-Plan abgeschlos-

sen worden sein. 

Die Textliche Festsetzung M2 2. ist hinsichtlich des Maßnahmepflichtigen, des Erfüllungsortes 

und der Erfüllungsfrist zu konkretisieren. 

 

2) Besonderer Artenschutz 

 

Die Formulierung der artenschutzrechtlichen Maßnahme M5 „Kontrolle von Baumhöhlen“ ist 

an die gesetzlichen Regelungen des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 ff BNatSchG an-

zupassen. 

Die artenschutzrechtliche Maßnahme M11 „Einbringen von künstlichen Nisthöhlen und Quar-

tierkästen“ ist hinsichtlich des Maßnahmepflichtigen, des Erfüllungsortes und der Erfüllungs-

frist zu konkretisieren. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sogenannte CEF-Maßnahmen (continuous ecological 

functionality measures → Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion) müssen ge-

mäß § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG mit Beginn des (Zugriffs-)Vorhabens bereits wirksam 

sein. Das heißt sie müssen so rechtzeitig durchgeführt werden, dass zwischen dem dokumen-

tierten Erfolg der Maßnahmen und dem vorgesehenen Eingriff keine zeitliche Lücke entsteht. 

Außerdem müssen CEF-Maßnahmen in einem sehr engen räumlichen Zusammenhang reali-

siert werden, damit die betroffene ökologische Funktion dort weiterhin erfüllt wird. 

Über die Durchführung und den Erfolg von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist die 

untere Naturschutzbehörde durch den Vorhabenträger unverzüglich und in geeigneter Weise 

zu unterrichten. 

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass in der Rechtsfolge des § 19 Abs. 1 Satz 2 

BNatSchG eine aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplans / durch vorbereitete Vorha-

ben absehbare Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des 
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Umweltschadensgesetzes nur bei zuvor ermittelten nachteiligen Auswirkungen nicht vorliegt, 

die zulässig sind oder von der zuständigen Naturschutzbehörde genehmigt wurden. 

Das Besondere Artenschutzrecht ist als europäisches Gemeinschafts- und Bundesrecht höher-

rangig und kann von der Gemeinde nicht im Wege der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 

überwunden werden. 

 

Fundstellen der zitierten Rechtsvorschriften: 

 

– BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 394) geändert worden ist 

– BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 

Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist 

 

 

• Fachdienst Gesundheit 

 

Der Fachdienst Gesundheit äußert sich entsprechend § 4 des Gesetzes über den Öffentlichen 

Gesundheitsschutz im Land Brandenburg (Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz – 

BbgGDG) vom 23.04.2008 in der aktuellen Fassung zum umweltbezogenen Gesundheits-

schutz und damit verbundenen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung. Zur Ab-

wehr akuter gesundheitlicher Schäden sowie gesundheitlicher Langzeitwirkungen werden 

dem entsprechend erforderliche Maßnahmen getroffen.  

Das o.g. Vorhaben, Stand September 2024, wurde fachamtlich anhand vorgelegter Begrün-

dung mit Umweltbericht bezüglich der Auswirkungen von Lärm und Einflüssen auf das 

Schutzgut Mensch geprüft. 

 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Planungsrecht für ein Allgemeines Wohnge-

biet. 

 

Trinkwasser 

 

Die Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch, Trinkwasser, muss der Verord-

nung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - 

TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159) entsprechen. 

Die Versorgung mit dem Medium Trinkwasser ist durch Anschluss an die zentrale Versorgung 

zu gewährleisten. 

 

Immissionsschutz 

 

Im Punkt 5.2.7 Schutzgut Mensch, Landschaftsbild, Naturnähe, Erholung und Ruhe der Be-

gründung wird ausgeführt: „Störende Umwelteinwirkungen durch Verkehrsemissionen der B 

246 sind nicht zu erwarten.“ Diese Aussage ist zu korrigieren. 

 

Die Schallimmissionsprognose des Akustikbüro Dahms GmbH vom 26.06.2024 kam zum Er-

gebnis: „Die Berechnungen bezüglich des Verkehrslärms ergeben, dass die Orientierungs-

werte des Beiblatt 1 zur DIN 18005 im Beurteilungszeitraum Tag auf einem kleinen Teil des 
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Baufeldes nicht eingehalten werden. Für den Beurteilungszeitraum Nacht sind ebenso Über-

schreitungen auszuweisen, was Anlass gibt, Schallschutzmaßnahmen vorzuschlagen bzw. zu 

realisieren.“ 

In der textlichen Festsetzung zum Bebauungsplan werden unter Punkt 5. Vorkehrungen zum 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Maßnahmen zum baulichen Schallschutz fest-

gesetzt. 

 

Die Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt ist zum Vorhaben insbesondere bezüglich 

des Immissionsschutzes zu beachten. 

 

Es ergehen zu den eingereichten Unterlagen zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Hinweise, 

Anregungen und Einwendungen. 

 

 

• Fachdienst Denkmalschutz und Öffentliches Recht, Bereich Untere Denkmalschutz-

behörde 

 

Entgegen den Aussagen im Abwägungsprotokoll wurden zu den Belangen des Bodendenk-

malschutzes keine Änderungen am Text der Begründung und dem Umweltbericht vorgenom-

men. Dies muss korrigiert werden. 

 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist im Plangebiet des Bebauungsplanes "Nürnbergstraße - 

Im Sichenholz" der Stadt Beelitz kein Bodendenkmal bekannt. Das Plangebiet grenzt aber di-

rekt an das Bodendenkmal Nr. 30015 Fundplatz 28 Wüstung des deutschen Mittelalters 

(§§ 1 und 2 BbgDSchG sowie 2 Abs. 3 BbgDSchG; Denkmalschutzgesetz –BbgDSchG- GVBl 

Land Brandenburg Nr. 9 vom 24. Mai 2004, S. 215 ff.; Änderung vom 28. Juni 2023 GVBL Land 

Brandenburg Nr. 16 vom 30. Juni 2023).  

 

Das unter 3.2. angeführte Bodendenkmal Nr. 30673 erstreckt sich nicht bis in das Plangebiet. 

 

Das Bodendenkmal Nr. 30015 ist noch nicht in der Denkmalliste des Landes Brandenburg 

veröffentlicht und wird noch durch das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege be-

arbeitet. Es ist noch nicht im Geoportal Brandenburg einsehbar. Der Schutz eines Bodendenk-

mals ist aber nicht vom Eintrag in die Denkmalliste abhängig (§ 3 Abs.1 BbgDSchG). 

Die Ausdehnung des bekannten Bodendenkmals ist bisher nicht konkret ermittelt. Wegen der 

siedlungsgünstigen Bedingungen vor Ort ist es wahrscheinlich, dass sich das Bodendenkmal 

über die derzeit bekannte Ausdehnung hinaus bis in das Plangebiet erstreckt. 

 

Die Aussagen zum Bodendenkmalschutz sind in der Begründung in der Planerischen Aus-

gangssituation 3.2 Denkmalschutz und dem Planinhalt Festsetzungen 4.9. Hinweise ohne 

Normcharakter zu übernehmen. Im Umweltbericht sind die Aussagen zur Bewertung und Be-

schreibung der Schutzgüter 5.2.8. Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu ändern. Der Hinweis 

auf Kapitel 3.2. ist nicht ausreichend, zumal die Aussagen dort auch falsch sind. Die Einschät-

zung der Auswirkungen unter 5.3.8. ist zu korrigieren. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist es 

sehr wahrscheinlich, dass bei dem Vorhaben Bodendenkmalsubstanz verändert und zerstört 

wird. 
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Auf der Planzeichnung sind die Belange des Bodendenkmalschutzes unter den Hinweisen 

ohne Normcharakter ausreichend berücksichtigt 

 

Auflagen zum Schutz des Bodendenkmals 

 

Bodendenkmale sind zu erhalten, zu schützen und zu pflegen (§ 7 Abs. 1 BbgDSchG).  

 

Veränderungen an Bodendenkmalen bedürfen grundsätzlich einer Erlaubnis durch die Untere 

Denkmalschutzbehörde gemäß § 9 BbgDSchG. Bei Umsetzung des Vorhabens bedeutet dies, 

dass ein Bauanzeigeverfahren nach § 62 BbgBO nicht möglich ist. Die untere Denkmalschutz-

behörde ist im Bauantragsverfahren zu beteiligen. 

 

Da im Plangebiet Erdarbeiten durchgeführt werden sollen, die das Bodendenkmal verändern, 

müssen alle Erdarbeiten durch eine archäologische Fachfirma begleitet werden. Vor Baube-

ginn hat der Erlaubnisnehmer auf eigene Kosten (§ 7 Abs. 3 BbgDSchG) die wissenschaftliche 

Untersuchung, Ausgrabung und Bergung (einschließlich der hierbei erforderlichen Dokumen-

tation) der im Boden verborgenen archäologischen Funde und Befunde im öffentlichen Inte-

resse dadurch zu gewährleisten, dass er mit der Leitung der archäologischen Maßnahmen ei-

nen Archäologen (Fachfirma) beauftragt, deren Auswahl das Brandenburgische Landesamt für 

Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum (BLDAM) zuzustimmen hat (§ 9 Abs. 4 

BbgDSchG).  

 

Alle Veränderungen am Bodendenkmal, die bei Erdarbeiten für die die Errichtung von Funda-

menten, Bodenplatten oder technischen Erschließungen entstehen, sind baubegleitend oder 

bauvorbereitend durch den Facharchäologen vor Ort zu überwachen und Funde/Befunde 

sind zu dokumentieren (§ 9 Abs. 3 BbgDSchG). Die archäologische Dokumentation erfolgt ge-

mäß den "Richtlinien zur Grabungsdokumentation" des BLDAM.  

 

Über die Freigabe der archäologisch zu untersuchenden Flächen entscheiden die Denkmalbe-

hörden. 

Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Lan-

desmuseum zu übergeben (§ 11 Abs. 4 und § 12 BbgDSchG).  

 

Wird die Empfehlung (s.u.) der Denkmalschutzbehörde zur Durchführung einer Bestandsana-

lyse nicht umgesetzt, erfolgen diese Auflagen zum Bodendenkmalschutz im Rahmen des 

Bauantragsverfahrens.  

 

Empfehlung zum weiteren Umgang mit dem Bodendenkmal: 

 

Um Sicherheit über die räumliche Ausdehnung des bekannten Bodendenkmals im Plangebiet 

zu erhalten, wird nachfolgendes Vorgehen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens emp-

fohlen: 

  

Erhaltungszustand und Umfang der Bodendenkmalsubstanz können derzeit nicht präzise ein-

geschätzt werden. Um später Bauverzögerungen bei archäologischen Funden zu vermei-

den wird empfohlen, zeitnah vor Baubeginn im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 

eine archäologische Bestandsanalyse im Plangebiet vornehmen zu lassen. Eine solche 
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Bestandsanalyse kann zunächst unaufwendig und kostengünstig in einigen Sondageschnitten 

bestehen, die - lediglich unter Humusabnahme bis auf das anstehende Substrat - schnell und 

zuverlässig eine Beurteilung der im Boden verborgenen Bodendenkmalstrukturen erlauben. 

Dies ermöglicht auch eine größere Sicherheit der Bauplanung und Bauausführung für den Er-

laubnisnehmer. 

Mit der Bestandsanalyse ist eine archäologische Fachfirma zu beauftragen, die ein entspre-

chendes Gutachten erstellt (§ 7 Abs. 3, § 9 Abs. 3 und § 11 Abs. 3 BbgDSchG). 

Weitere Auskünfte dazu erteilen die Denkmalbehörden (Frau Pratsch Tel: 03328-318542, Mail: 

annett.pratsch@potsdam-mittlmark.de). 

Nach Abschluss der Bestandsanalyse wird die Denkmalbehörde hinsichtlich der ggf. weiteren 

notwendigen archäologischen Maßnahmen oder Freigabe des Baufeldes eine abschließende 

Stellungnahme abgeben.  

 

Bodendenkmalschutz bei Kompensationsmaßnahmen 

 

Werden für das Vorhaben Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes notwen-

dig, sind diese Flächen vor Umsetzung zur Prüfung auf Bodendenkmalschutz bei der unteren 

Denkmalschutzbehörde vorzulegen. 

 

Freundliche Grüße 

Im Auftrag 

 

 

 

M. Dorn 

 

[Dieses Dokument wurde elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig] 
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